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Umwandlung der altersübergreifenden Krippengruppe  "Lütt Matten"  in eine reine 
Krippengruppe mit 10 Plätzen 

Antrag,
die bestehende Kleine Kindertagesstätte, in Trägerschaft des Vereins "Lütt Matten" e.V., �

mit einer derzeitigen Betriebserlaubnis als altersübergreifende Krippengruppe, in eine 
reine Krippe mit 10 Plätzen umzuwandeln und 

dem Verein zum 01.08.2012, mit Erteilung der geänderten Betriebserlaubnis, die �

laufende Förderung gemäß der Richtlinien über
      die Fördervoraussetzungen und Förderbeträge für Kindertagesstätten in Trägerschaft 
      von gemeinnützig anerkannten Vereinen und Kindertagesstätten zu gewähren.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Das Angebot der KKT richtet sich generell an beide Geschlechter, insbesondere achtet die 
Leitung der Einrichtung auf eine ausgewogene Belegung in der Gruppe. Im Rahmen der 
Aufnahmekriterien werden zudem familiäre Rahmenbedingungen und Lebenssituationen bei 
der Platzvergabe berücksichtigt. Die gesetzlichen Vorgaben einer wohnortnahen und 
bedarfsgerechten Betreuung werden bei der Planung von Betreuungsplätzen immer 
beachtet. Ziel ist auch hier die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt  51 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme Bezeichnung
 
Einzahlungen Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit 0,00

Teilergebnishaushalt  51
Angaben pro Jahr

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung
 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen 21.830,00

Saldo ordentliches Ergebnis -21.830,00

Begründung des Antrages

Für die KKT "Lütt Matten" besteht eine Betriebserlaubnis für die Betreuung von Kindern in 
der Alterspanne von 1 - 6 Jahren.
Seit geraumer Zeit stellt die Einrichtung vor Ort fest, dass das altersübergreifende 
Betreuungsangebot der KKT nicht mehr dem tatsächlichen Bedarf vor Ort entspricht. 
In diesem Zusammenhang stellt der Träger den Antrag auf Umwandlung der 
altersübergreifenden Gruppe in eine reine Krippengruppe. 
In Hinblick auf die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen, findet diese Umwandlung 
Berücksichtigung in der Ausbauplanung .
Die erforderlichen Mehrkosten in Höhe von 21.830,00 € stehen unter dem Produkt 
"Kinderbetreuung" zur Verfügung.

Eine entsprechende Betriebserlaubnis wird von dem Träger beantragt.
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